
 

 

Rubrik: Gerichtliche Entscheide und Vorladungen im SHAB 
Unterrubrik: Weiterer Gerichtsentscheid 
Publikationsdatum: SHAB 11.11.2021 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 11.12.2021 
Meldungsnummer: UV02-0000001309 
 

Publizierende Stelle 
Stadt Kloten, Schaffhauserstrasse 135, 8302 Kloten

Gerichtlicher Entscheid Rexha GmbH gegen AWE 
Holding AG

Klagende Partei:  
Rexha GmbH 
CHE-113.701.940 
Zürichstrasse 166 
8910 Affoltern am Albis 

Beklagte Partei:  
AWE Holding AG 
CHE-102.033.850 
Birkenstrasse 4 
8302 Kloten 

Angaben zum gerichtlichen Entscheid:  
1. Die beklagte Partei wird verpflichtet, der klagenden Partei CHF 1'550.90 und CHF 
73.30 Betreibungskosten zu bezahlen.  
In der Betreibung Nr. 168798 des Betreibungsamtes Kloten (Zahlungsbefehl vom 
10.09.2021) wird der Rechtsvorschlag aufgehoben. 

2. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 275.00 festgesetzt und mit dem durch die Klägerin 
geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. 

3. Die Kosten werden der beklagten Partei auferlegt. Sie sind der Klägerin 
zurückzuerstatten. 

4. Es werden keine Entschädigungen zugesprochen. 

5. Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an die Parteien, je gegen Empfangsschein. Für die 
Beklagte zusätzliche Veröffentlichung im SHAB ab 11.11.2021. 

6. Dieser Entscheid erwächst in Rechtskraft, wenn nicht innert 10 Tagen von der 
Zustellung an von einer Partei schriftlich eine Begründung verlangt wird. Wird eine 
Begründung verlangt, läuft den Parteien die Frist von 30 Tagen zur Beschwerde ab 
Zustellung des begründeten Entscheides. 



Geschäftsnummer: GV.2021.00113 

Entscheiddatum: 10.11.2021 

Gerichtliche Entscheidinstanz:  
Friedensrichteramt Kloten 

Frist: 10 Tage 
Ablauf der Frist: 22.11.2021 

Kontaktstelle:  
Friedensrichteramt Stadt Kloten 
Schaffhauserstrasse 135 
Postfach 
8302 Kloten
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